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s at zungen  und  ges  c h ä f t sor dnungen

Schaubild 3 Zuständig-
keiten in Organen:

Ausschüsse des Kura-
toriums unterstützen 
den Vorstand strate-
gisch und konzeptio-
nell. Der Zuschnitt der 
Ausschüsse entspricht 
den Geschäftsbe-
reichen im Vorstand. 
Den Ausschüssen kön-
nen zeitweilig auch 
Nicht-Kuratoren ange-
hören. Seine admini-
strative und operative 
Unterstützung findet 
der Vorstand in der 
Geschäftsstelle. Die je-
weiligen Organvorsit-
zenden sind mit be-
sonderen Richt- 
linienkompetenzen 
innerhalb ihrer Organe 
ausgestattet.
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Bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und 
Initiativen, Stiftungen und Bürgerstiftungen 
steht hoch im Kurs und findet, auch angesichts 
einer zunehmenden finanziellen und konzepti-
onellen Erschöpfung staatlichen Handelns, eine 
weitgehend ungeteilte Zustimmung in Medien, 
Wissenschaft und Gesellschaft. Heute zieht sich 
der Staat immer mehr aus Bereichen zurück, die 
für unsere Gesellschaft lebenswichtig sind, wie 
Bildung und Erziehung, Integration von Auslän-
dern oder Kultur. Engagierte Bürger, Vereine 
und Stiftungen aber auch Unternehmen, wie 
beispielsweise die Volksbanken und Raiffeisen-
banken, die sich besonders für Bürgerstiftungen 
engagieren, übernehmen Aufgaben, deren Er-
füllung unsere Gesellschaft lebenswert und zu-
kunftsfähig macht. Bürgerschaftliches Engage-
ment wird immer mehr als eine für die 
Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft substanti-
ell notwendige Angelegenheit betrachtet.

Steigende Bedeutung - steigende Ver-
antwortung
 
In dem Maße, in dem gemeinnützige Organisa-
tionen solche Aufgaben übernehmen, stellt sich 
auch verstärkt die Frage nach deren Effektivi-
tät, Effizienz und der Rechenschaft gegenüber 
ihren Stakeholdern, wie z.B. Spendern und Stif-
tern. International werden solche Fragen be-
reits seit Jahren diskutiert. In Deutschland ha-
ben insbesondere das erhöhte wirtschaftliche 
Risiko von gemeinnützigen Organisationen im 
Sozial- und Gesundheitsbereich und die daraus 
resultierenden Schieflagen und Pleiten durch 
Missmanagement und zum Teil auch betrüge-
rische Aktivitäten dazu beigetragen, dass man 
sich unter dem Stichwort „Nonprofit Gover-
nance“ mit der Optimierung von Leitung und 
Kontrolle und dem richtigen Umgang mit den 
Stakeholdern beschäftigt.

Angesichts knapper werdender finanzieller 
Mittel, aber auch enger werdender zeitlicher 
Ressourcen sehen heute viele Fachleute eine 

vordringliche Aufgabe in der Verbesserung von 
Effizienz und Effektivität von Stiftungen bzw. 
gemeinnützigem Engagement insgesamt. Auf 
eine bestmögliche Zweckerreichung zu achten 
und diese durch entsprechende „Governance-
strukturen“ sicherzustellen, ist für die Bürger-
stiftungen vital, da der langfristige Aufbau des 
Stiftungsvermögens von der Qualität ihrer wei-
teren Arbeit und der Akzeptanz der Bürgerstif-
tung bei ihren Stakeholdern, insbesondere den 
gegenwärtigen und potentiellen Stiftern, ab-
hängt.

Was gehört zur guten Leitung?

Bürgerstiftungen verfügen in der Regel über 
zwei bzw. drei Organe, wobei sich die grund-
sätzliche Aufteilung in einen exekutiven Vor-
stand und ein beaufsichtigendes und mit ent-
sprechenden Rechten (und Pflichten) 
ausgestattetes Kuratorium durchgesetzt hat. 
Über die Vorlage von Jahresabschluss und Jah-
resbericht bei den Stiftungsaufsichtsbehörden 
hinaus bestehen gesetzliche Publizitäts- und 
Transparenzpflichten in Deutschland zwar nicht, 
werden von den Bürgerstiftungen aber häufig 
auf freiwilliger Basis und in unterschiedlicher 
Ausprägung wahrgenommen. Diese reichen vom 
Veröffentlichen der Vorstandsprotokolle auf der 
Homepage einer Bürgerstiftung über die Erstel-
lung von Jahresberichten bis zur regelmäßigen 
Information von Stiftern und Öffentlichkeit über 
die Arbeit der Bürgerstiftung. Um hier einen 
Beitrag zu mehr Transparenz zu leisten, erhebt 
die Aktive Bürgerschaft jährlich u.a. Finanz- 
und Profildaten der Bürgerstiftungen und macht 
diese der Öffentlichkeit zentral im Internet zu-
gänglich. Hier sind inzwischen entsprechende 
Informationen zu den meisten deutschen Bür-
gerstiftungen zu finden.

Gleichwohl zeigen sich bei vielen Bürgerstif-
tungen zwei Problembereiche, die auch insge-
samt typisch für junge und stark ehrenamtlich 
geprägte gemeinnützige Organisationen sind.

nonpro f i t  gover  n a nc e

O Weiterführende Infor-
mationen:

Stefan Nährlich (2008): 
Einen sauberen Kurs 
steuern. Mehr erreichen 
durch Nonprofit Gover-
nance. In: Stiftung und 
Sponsoring, Heft 6, S. 22-
23

Stefan Nährlich (2007): 
Rechenschaft und Gover-
nance. Wie sich Stif-
tungsarbeit legitimiert. 
In: Themenpaket Bürger-
stiftungen der Heinrich-
Böll-Stiftung. Online-
Beitrag in der 
Kommunalpolitischen  
Infothek.

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

Die gute Leitung von 

Bürgerstiftungen
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Verbesserungspotentiale

So herrscht zum einen vielfach eine Skepsis ge-
genüber dem Einsatz von Managementinstru-
menten vor, zumal unter Management vor-
nehmlich die Auseinandersetzung mit 
juristischen und steuerrechtlichen Aspekte der 
Stiftungstätigkeit verstanden wird und weniger 
die Leitung und Führung der Organisation “Stif-
tung“. Oft werden das Anwenden von Führungs-
instrumenten und die Einhaltung von Regeln als 
„Bürokratismus“ abgetan und Verbindlichkeit 
als Zumutung für die ehrenamtlich Engagierten 
gewertet. 

Wer sich in Vorstand, Kuratorium oder einem 
anderen Gremium einer Bürgerstiftung enga-
giert, will in erster Linie Gutes tun, etwas be-
wegen und erreichen, aber nicht primär eine 
klar definierte Aufgabe möglichst effizient erle-
digen. Gerade für Menschen, deren Berufsalltag 
von differenzierten Arbeitsmethoden und ratio-
nellen Entscheidungsprozessen geprägt ist, wird 
das ehrenamtliche Engagement häufig als Ge-
gengewicht zur Berufswelt angesehen. Die 
Übernahme von Management- und Governance-
aufgaben bietet dieses Gegengewicht jedoch 
kaum. Stattdessen handelt es sich vielmehr um 
eine Aufgabe mit Verantwortungsrisiko, ver-
gleichsweise hoher Abstraktion, mit einer eher 
langfristigen Bindungsnotwendigkeit und mit 
einem - Führungs- und Leitungsaufgaben häu-
fig innewohnenden - Konfliktpotential.

Best practice ersetzt keine Erfolgskon-
trolle

Zum anderen richtet sich die Tätigkeit der Bür-
gerstiftungen sehr häufig danach aus, welche 
Projekte bei anderen Bürgerstiftungen bereits 
erfolgreich umgesetzt werden konnten, und 
weniger an bestmöglichen Lösungsansätzen für 
spezifische Probleme vor Ort. Für dieses Vor-
gehen gibt es gute Gründe. Häufig stehen die 
Initiatoren einer Bürgerstiftung nach deren 
Gründung unter Zugzwang, jetzt baldmöglichst 
„etwas Konkretes“ zeigen zu müssen, das sich 
auch entsprechend erfolgreich entwickelt.

Handelt es sich um ein operatives Projekt 
der Bürgerstiftung, wird mithin nicht die Tätig-
keit einer anderen gemeinnützigen Organisa-
tion gefördert, erfordert dies oftmals einen ho-
hen personellen bzw. zeitlichen Einsatz der 
Engagierten, was wiederum die Orientierung an 
„Bewährtem“ begünstigt. Solcher „best practice“ 

ist jedoch immanent, dass der Erfolg dieser Pro-
jekte zum einen in der Vergangenheit liegt und 
zum anderen von seinem jeweiligen, spezi-
fischen Kontext abhängig ist. Das heißt, ob bei-
spielsweise ein erfolgreiches Projekt einer Bür-
gerstiftung auch bei einer anderen Bürgerstiftung 
erfolgreich ist, hängt davon ab, ob die jewei-
ligen Umstände vergleichbar sind. Keinesfalls 
jedoch ersetzt der Erfolg solcher bewährten 
Maßnahmen in der Vergangenheit die Erfolgs-
kontrolle in dem aktuellen konkreten Fall. Ohne 
sie bleiben Fragen nach der bestmöglichen 
Zweckerreichung offen, und Leitungs- und Go-
vernanceaspekte sind ihrer Zielorientierung 
ebenso beraubt wie die Frage nach der Rechen-
schaft gegenüber den Stakeholdern unbeant-
wortet bleibt. Hier sehen sich die Bürgerstif-
tungen einer besonderen Herausforderung 
gegenüber, da sie sich aufgrund ihres gemein-
schaftlichen Ansatzes nicht wie herkömmliche 
Stiftungen an der Verfolgung lediglich eines 
einzelnen Stifterwillens orientieren können

BürgerStiftungsCheck: Steuerung und 
Kontrolle

Wesentliche Voraussetzung für jede Steuerung 
und Kontrolle ist jedoch, dass gemeinnützige 
Zwecke zunächst in überprüfbare Ziele umge-
setzt werden. Unabhängig davon, ob es sich um 
Kulturstiftungen, karitative Organisationen, 
Hilfsprojekte, bürgerschaftliche Initiativen oder 
andere gemeinnützige Organisationen handelt 
- alle verfolgen primär ein ideelles Anliegen wie 
zum Beispiel die Förderung zeitgenössischer 
Kunst und Kultur, die Ermöglichung eines wür-
devollen Lebens bis zum Tod, die Verbesserung 
der Lebensbedingungen in Afrika oder die För-
derung bürgerschaftlichen Engagements. Dies 
ist ihr Gründungsmotiv und dies spiegelt sich 
auch in den gemeinnützigen Zwecken wider, 
die ihren Status als steuerbegünstigte Organi-
sation legitimieren. Solche ideellen Anliegen 
sind schwerer zu operationalisieren als bei-
spielsweise Gewinnziele von Unternehmen. 
Auch können innerhalb eines Vereins oder zwi-
schen den Organmitgliedern einer Stiftung un-
terschiedliche, durchaus gegensätzliche Auffas-
sungen über die beste Form der Zweckverfolgung 
vorliegen. Letztlich bildet aber erst die Opera-
tionalisierung des ideellen Anliegens in kon-
krete Maßnahmen mit überprüfbaren Zielen die 
Grundlage für die strategische Steuerung und 
die Kontrolle des Erreichten bzw. Nichterreich-

Corporate Governance 
kann als Leitung und 
Kontrolle eines Unter-
nehmens zur Sicherung 
eines optimalen Aus-
gleichs zwischen allen 
Anspruchsgruppen de-
finiert werden.

Ziele von Nonprofit Go-
vernance Regelungen:

Verantwortungsvolle 
Führung und Transpa-
renz, interne Kontrolle 
der Qualität von Ent-
scheidungen, klare 
Trennung von Ge-
schäftsführung und 
Aufsicht, eindeutige 
Regelung der Aufga-
benverteilung und 
Entscheidungsbefug-
nisse, Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit, 
Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit.
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ten. Ohne einen  derartigen Unterbau bliebe 
das Konzept von Nonprofit Governance auf die 
Kontrolle von Organmitgliedern und angestell-
ten Mitarbeitern beschränkt, mit dem Ziel, 
Fehlverhalten zu verhindern oder zu sanktio-
nieren. Das eigentliche Potential von Nonprofit 
Governance liegt aber in der Verbesserung der 
Steuerung einer gemeinnützigen Organisation 
durch deren ehrenamtliche Organe, im Idealfall 
entsprechend den Interessen ihrer wichtigsten 
Stakeholder, die mit ihren Ressourcen die Arbeit 
im Wesentlichen ermöglichen. Das Konzept von 
Nonprofit Governance hat das Potential, die 
Steuerung einer gemeinnützigen Organisation 
an deren bestmöglicher Mittelverwendung im 
Sinne ihrer Stakeholder auszurichten und damit 
den Verantwortung tragenden Personen einen 
schlüssigen Orientierungsrahmen zu geben. Zu-
dem ist dies auch ein richtiger und wichtiger 
Ansatz, ehrenamtliches Engagement in Lei-
tungsorganen attraktiver zu machen.

Die Aktive Bürgerschaft hat für die Steuerung 
einer Bürgerstiftung einen solchen idealtypi-
schen Orientierungsrahmen entwickelt und 
richtet sich damit in erster Linie an ehrenamtli-
che Stiftungsvorstände und Stiftungsräte bzw. 
Stiftungskuratoren. Der BürgerStiftungsCheck 
basiert auf dem Konzept der Balanced Scorecard 
und umfasst insgesamt 30 zentrale Indikatoren, 
die sich auf fünf Perspektiven verteilen: „Fi-
nanzen“ (Vermögen und Einnahmen), „Förde-
rung“ (Bürgerengagement und Bürgergesell-
schaft), „Kundenorientierung“ (Dienstleister für 
Stifter und Spender), „Interne Organisations-
prozesse“ (Management und Governance) und 
„Weiterentwicklung“ (Personen und Ziele). 

nonpro f i t  gover  n a nc e

O Weiterführende Infor-
mationen:

Stefan Nährlich (2003): 
Vereine und Bürgerstif-
tungen managen. Praxis-
tipps für Engagierte. 
Hrsg. vom Bundesver-
band der Deutschen 
Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR), DG-Ver-
lag, Wiesbaden

Stefan Nährlich (2009): 
Bürgerstiftungen mana-
gen – Ergebnisse verant-
worten. In: Newsletter 
Wegweiser Bürgergesell-
schaft 1/2009 vom 
16.01.2009

Stefan Nährlich (2007): 
Bürgerstiftungen: Tem-
poräre Beschaulichkeit 
um einen innovativen 
Kern. In: Blätter der 
Wohlfahrtspflege, Heft 2, 
S. 48-52

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen
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Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Präambel 
Die Gründung von Stiftungen ist lebendiger 
Ausdruck von Freiheit und Verantwortung der 
Bürger. Stiftungen engagieren sich auf vielfäl-
tige Weise in zentralen gesellschaftlichen Fel-
dern. Die gesellschaftliche Bedeutung und 
Funktion von Stiftungen muss sich widerspie-
geln in einer verantwortungsvollen Ausführung 
der von den treuhänderisch wirkenden Stif-
tungsorganen übernommenen Verpflichtungen. 

Die Grundsätze sollen Stiftungsorganen, 
Stiftungsverwaltern, Stiftungsmitarbeitern so-
wie potentiellen Stiftern als Orientierung die-
nen. Insbesondere sollen sie das Bewusstsein 
aller Beteiligten für die Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten, für die angemessene Trans-
parenz bei der Zweckverwirklichung und für die 
Effizienz der Mittelverwendung schärfen.  

In Anbetracht der Vielfalt von Stiftungen 
sind diese Grundsätze je nach Größe, Zweck und 
Art der Aufgabenwahrnehmung den jeweiligen 
Gegebenheiten anzupassen. 
  
I. Stiftungen 
Die Grundsätze wenden sich an gemeinwohlori-
entierte Stiftungen im materiellen Sinne: 
 
- Stiftungen verfolgen vom Stifter bestimmte 

gemeinwohlorientierte Zwecke, welche in 
ihrer Satzung verankert sind und durch die 
Erträge aus dem Stiftungsvermögen erfüllt 
werden sollen. 

- Stiftungen haben ein Vermögen, das ihnen 
grundsätzlich auf Dauer und ungeschmälert 
zur Verfügung stehen soll. 

- Stiftungen haben Organe oder Träger, die eine 
ordnungsgemäße Erfüllung des jeweiligen 
Stiftungszwecks gewährleisten. 

- Stiftungen können in unterschiedlichen 
Rechtsformen verfasst sein (z.B. als rechts-
fähige Stiftung, als Stiftungsgesellschaft und 
als Stiftungsverein). Auch treuhänderische 
Stiftungen erfüllen diesen materiellen Stif-
tungsbegriff.  

 

II. Grundsätze Guter Stiftungspraxis 

1. Zu den handelnden Personen 
Stiftungsorgane, Stiftungsverwalter und Stif-
tungsmitarbeiter orientieren sich im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben des Gemeinnützig-
keits- und Stiftungsrechts bei ihrer Tätigkeit 
insbesondere an folgenden Grundsätzen:  
 
- Sie verstehen sich als Treuhänder des im Stif-

tungsgeschäft und in der Satzung formu-
lierten Stifterwillens. 

- Sie sind der Satzung verpflichtet und verwirk-
lichen den Stiftungszweck nach bestem Wis-
sen und Gewissen. 

- Das in ihre Obhut gegebene Vermögen ist in 
seiner nachhaltigen Ertragsfähigkeit zu er-
halten. Das Rechnungswesen bildet die 
wirtschaftliche Lage der Stiftung zeitnah, 
vollständig und sachlich richtig ab. Die Ver-
waltungsausgaben bewegen sich in einem 
angemessenen Rahmen. 

- Sie anerkennen Transparenz als Ausdruck der 
Verantwortung von Stiftungen gegenüber 
der Gesellschaft und als ein Mittel zur Ver-
trauensbildung. Sie stellen daher der Öffent-
lichkeit in  geeigneter Weise die wesent-
lichen inhaltlichen und wirtschaftlichen 
Informationen über die Stiftung (insbeson-
dere über den Stiftungszweck, die Zweck-
erreichung im jeweils abgelaufenen Jahr, die 
Förderkriterien und die Organmitglieder) zur 
Verfügung. Sie veröffentlichen ihre Bewilli-
gungsbedingungen und setzen, soweit ge-
boten, unabhängige Gutachter oder Juroren 
ein. Gesetzliche Auskunftspflichten werden 
rasch und vollständig erfüllt.  

- Die Mitglieder der Stiftungsorgane handeln 
informiert, integer und verantwortungsvoll. 
Ehrenamtlich tätige Organmitglieder sind 
trotz ihrer übrigen Verpflichtungen bereit, 
die erforderliche Zeit und Sorgfalt für die 
Stiftungsarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Mitglieder von Kontroll- und Beratungsgre-
mien sind grundsätzlich unabhängig von 

nonpro f i t  gover  n a nc e

O Weiterführende In-
formationen

Bundesverband Deut-
scher Stiftungen

www.stiftungen.org
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den für die operative Tätigkeit verantwort-
lichen Organen und werden von diesen um-
fassend und wahrheitsgemäß informiert. 

- Die Stiftungsorgane sorgen für die regelmä-
ßige Überprüfung der Wirksamkeit der Stif-
tungsprogramme vor allem im Hinblick auf 
die Verwirklichung des Satzungszwecks, die 
Effizienz des Mitteleinsatzes und im Hinblick 
auf das Verhalten gegenüber Fördersuchen-
den sowie der Öffentlichkeit; sie fördern 
entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter. 

- Die Stiftungsorgane von fördernden Stif-
tungen betrachten Fördersuchende als un-
verzichtbare Partner zur Verwirklichung der 
Stiftungszwecke. Anfragen sollten zeitnah 
beantwortet werden; über den Fortgang der 
Antragsbearbeitung sollte informiert wer-
den.  

- Die Stiftungsorgane fördern den Erfahrungs-
austausch und die Zusammenarbeit mit an-
deren Stiftungen. 

 
2. Zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten 
 
Für Mitglieder der Stiftungsorgane, der Kon-
troll- und Beratungsgremien und für Stiftungs-
mitarbeiter gilt, dass sich niemand bei seinen 
Entscheidungen von eigennützigen Interessen 
leiten lässt. Insbesondere beachten sie folgende 
Grundsätze:  
 
- Sie legen die Anhaltspunkte für einen Interes-

senkonflikt im Einzelfall unaufgefordert of-
fen und verzichten von sich aus auf eine Be-
teiligung am Entscheidungsprozess, wenn 
dieser ihnen oder einer nahestehenden Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nach-
teil bringen kann. Auch persönliche oder fa-
miliäre Beziehungen zu den Fördersuchenden 
und zu Dienstleistungsunternehmen werden 
offen kommuniziert. 

- Sie verzichten auf vermögenswerte Vorteile, 
die ihnen von interessierter Seite verschafft  
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Ver-
knüpfung von Vorteil und Gegenleistung 
nicht unmittelbar oder erst zukünftig zu er-
warten ist. 

nonpro f i t  gover  n a nc e

Governance Kodizes:

Regelungen wie die 
Grundsätze Guter Stif-
tungspraxis sind soge-
nannte Governance Ko-
dizes. Governance 
Kodizes sind keine Ge-
setze, haben aber einen 
gewissen Verbindlich-
keitsgrad. Börsennotierte 
Unternehmen sind ge-
setzlich verpflichtet, 
Nichteinhaltungen von 
Regelungen des Deut-
schen Governance Kodex 
(DCGK) öffentlich zu ma-
chen.

Im gemeinnützigen Be-
reich sind in den letzten 
Jahren zahlreiche ver-
gleichbare Regelungen 
geschaffen worden, bei-
spielsweise im Bereich 
der Diakonie, des Sports 
oder internationaler  
Hilfsorganisationen.

Für den Stiftungsbereich 
in der Schweiz wurde der 
SWISS Foundation Code 
als umfangreiches Regel-
werk erarbeitet.
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vo l ks b a nke n  r a i f f eise   nb a nke n

„So wie die Vorläufer 
der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken als 
private Antwort auf 
Probleme der Industri-
alisierung im 19. Jahr-
hundert entstanden 
sind, so sehen wir die 
Bürgerstiftungen als 
privaten Beitrag für das 
Gemeinwohl im 21. 
Jahrhundert.“

Stefan Nährlich

Das Engagement der Volksbanken und 

Raiffeisenbanken für Bürgerstiftungen

Warum engagieren sich Volksbanken 
Raiffeisenbanken für Bürgerstiftungen?

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das ver-
mögen viele.“ Diese Worte von Friedrich Wil-
helm Raiffeisen (1818–1888) beschreiben seit 
mehr als 150 Jahren die Idee der Genossenschaft 
und den Sinn von Kooperationen. Auch Her-
mann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Gründer 
der Volksbanken und Sozialreformer, dessen 
200. Geburtstag im Jahr 2008 begangen wurde, 
betonte dieses Prinzip und verdeutlichte in 
einem seiner bekanntesten Zitate den Vorrang 
von Selbsthilfe vor Staatshilfe: „Der Geist der 
freien Genossenschaft – ist der Geist der mo-
dernen Gesellschaft“.

Bürgerstiftungen wollen bürgerschaftliches 
Engagement stärken, aus eigener Kraft, durch 
private Initiative, in Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung. Sie tun dies in einem lo-
kalen oder regional definierten Gebiet, zu dem 
sie Zugang haben, von dessen Problemen und 
Chancen sie Kenntnis haben, und mit Lösungs-
ansätzen, von deren Richtigkeit sie überzeugt 
sind. Genossenschaftsbanken sind den Bürger-
stiftungen in vielem sehr ähnlich, auch wenn 
sich ihre Tätigkeit auf wirtschaftliche Aktivi-
täten konzentriert. Als verantwortungsvolle 
Unternehmensbürger – in der internationalen 
Diskussion als Corporate Citizen bezeichnet – 
nehmen sie aber auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, wohl wissend, dass sich 
die regional verwurzelten Volksbanken und 
Raiffeisenbanken nur dort positiv entwickeln 
und gute Geschäfte machen können, wo es den 
Menschen und den Unternehmen gut geht.

Kampagne Bürgerstiftungen

Im Jahr 2002 rief der Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR 
seine Mitgliedsinstitute zum verstärkten Enga-
gement für Bürgerstiftungen auf. Die Aktive 
Bürgerschaft als Kompetenzzentrum der Volks-
banken und Raiffeisenbanken für Bürgeren-

gagement unterstützt und begleitet seither 
bundesweit das Engagement der Genossen-
schaftsbanken für Bürgerstiftungen. Drei Viertel 
der Bürgerstiftungen in Deutschland profitieren 
vom gesellschaftlichen Engagement ihrer Ge-
nossenschaftsbank. Die Tendenz ist von Jahr zu 
Jahr steigend. 

Aktive Bürgerschaft

Die Förderung der Aktiven Bürgerschaft durch 
den genossenschaftlichen FinanzVerbund ermög-
licht darüber hinaus ein umfangreiches, kosten-
loses und professionelles Unterstützungsan-
gebot für alle Bürgerstiftungen und 
Gründungsinitiativen in Deutschland. Durch  
Information und Beratung, Vernetzung und 
Weiterbildung sowie andere Angebote trägt die 
Aktive Bürgerschaft zur positiven Entwicklung 
der Bürgerstiftungen in Deutschland bei.

Vor Ort unterstützen zahlreiche Genossen-
schaftsbanken die Bürgerstiftungen. Sie sind 
eine bedeutende Stiftergruppe. Mit ihrem En-
gagement leisten sie einen langfristigen und 
nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Lebens-
qualität in Städten und Gemeinden, Landkrei-
sen und Regionen. 

Das Engagement der Volksbanken und Raiff-
eisenbanken für Bürgerstiftungen ist vielfältig. 
Es hängt wesentlich von den örtlichen Gege-
benheiten ab. Von Genossenschaftsbanken geht 
häufig die Gründung einer Bürgerstiftung aus 
(etwa anlässlich eines Jubiläums der Bank) oder 
aber sie fungieren als einer von mehreren Grün-
dungsstiftern. Oft beteiligen sie sich als Förde-
rer, beispielsweise finanziell mit Zustiftungen 
oder Spenden. Sie unterstützen Projekte - etwa 
für die Integration von Zuwanderern, die Ver-
besserung der Arbeitsmarktchancen von Ju-
gendlichen oder die Förderung von Lernen und 
Bildung. Durch so genannte „Matching Funds“, 
mit denen sie Zustiftungen von Bürgern bis zu 
einem festgelegten Betrag verdoppeln, schaffen 
sie einen Anreiz zum Mitmachen und Mitstiften 
auf Seiten der Bevölkerung ihrer Region. Darü-
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O Weiterführende Infor-
mationen:

Bürgerstiftungen. Ge-
meinsam mehr erreichen. 
Bankinformation. Das 
Fachmagazin der Volks-
banken und Raiffeisen-
banken, Sonderausgabe 
05/2009. Herausgeber: 
Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V., 
Redaktion: Christiane 
Biedermann, Dr. Stefan 
Nährlich, Aktive Bürger-
schaft e.V. (erscheint alle 
zwei Jahre im Frühjahr in 
aktualisierter Form).

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

Länderspiegel Bürgerstif-
tungen. Fakten und 
Trends 2008 und Beilage 
Gemeinsam mehr errei-
chen. Volksbanken und 
Raiffeisenbanken: Enga-
giert für Bürgerstif-
tungen. Herausgeber: 
Aktive Bürgerschaft e.V. 
Autoren: Judith Polterau-
er, Bernadette Hellmann, 
Mitarbeit: Elena Philipp, 
Erik Voigt (erscheint jähr-
lich im Oktober in aktua-
lisierter Form)

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
laenderspiegel

ber hinaus engagieren sie sich mit Sachspen-
den, mit dem freiwilligen Einsatz ihrer Mitar-
beiter, lokalem Know-how und ihrem Netzwerk 
aus Firmen- und Privatkunden. 

Vielfältiges Engagement

In Halle an der Saale etwa befinden sich die 
Räume der Bürgerstiftung im Haus der Volks-
bank in schöner Innenstadtlage. Im baden-
württembergischen Nürtingen haben Volksbank 
und Stadt gemeinsam eine alte Stiftung erfolg-
reich wiederbelebt, sie in eine neue Bürgerstif-
tung eingebracht und vergrößert. In Wiesbaden 
sponserte die Wiesbadener Volksbank zusam-
men mit der R+V Versicherung und dem DG Ver-
lag den „Leonardo-Schul-Award“, mit dem die 
Bürgerstiftung den Teamgeist von Schülern 
stärken will. Im badischen Laichingen verwaltet 
die Bürgerstiftung den Partnerschaftsfonds 
„Merklinger helft“ und ermöglicht so einer klei-
nen Gemeinde „Hilfe zur Selbsthilfe“. In Bad 
Reichenhall kommen die Startgelder des jähr-
lichen Golfturniers der Volksbank Raiffeisen-
bank Oberbayern Südost der Bürgerstiftung 
Berchtesgadener Land zugute. Mit ihrem Lese-
projekt erfüllt im sachsen-anhaltinischen Hal-
densleben die auf Initiative der Volksbank 
Helmstedt gegründete Bürgerstiftung Ostfalen 
Kindern einen „Lesetraum“. 
.
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Stiftungsaufsicht:

Mit dem Stiftungs-  
geschäft und der bei-
gefügten Satzung wird 
die rechtliche Aner-
kennung der Bürger-
stiftung bei der Stif-
tungsaufsicht 
beantragt.

Kontaktadressen: 
www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

Stiftungsgeschäft (Muster)

Nordrhein-Westfalen

Wir/Ich, die Unterzeichnerin/der Unterzeichner, 
errichte(n) hierdurch unter Bezugnahme auf das 
Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len (StiftG NRW) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
Nr. 5 S. 52 / SGV. NRW. 40) als selbstständige 
Stiftung im Sinne des § 2 StiftG NRW die

„..................................................................
- Stiftung“

mit Sitz in ....................................................

Die Stiftung soll ausschließlich gemeinnützige 
– mildtätige – kirchliche Zwecke (nichtverfolgte 
Zwecke streichen) im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung verfolgen.

Zweck der Stiftung ist ....................................

Als Anfangsvermögen sichere ich/sichern wir der 
Stiftung ............. Euro (in Worten: ..................
..................................... Euro) zu, und zwar in 
der Weise, dass ich/wir jeweils die im folgenden 
einzeln aufgeführten Beträge entrichte(n):

(1. Stifterin/Stifter) ..................................Euro

(2. Stifterin/Stifter) ..................................Euro 

(3. Stifterin/Stifter) ..................................Euro 

Darüber hinaus übertrage(n) ich/wir ihr das Ei-
gentum an ......................................
Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert 
grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten.

Die Stiftung soll durch einen aus mindestens 
...... und höchstens ...... Personen bestehenden 
Vorstand sowie durch ein aus mindestens ...... 
und höchstens ...... Personen bestehendes Ku-
ratorium verwaltet werden.

Dem ersten Vorstand sollen folgende Personen 
angehören:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. ................................................................

Dem ersten Kuratorium sollen folgende Per-
sonen angehören:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. ................................................................

Näheres regelt die anliegende Satzung, die Be-
standteil dieses Stiftungsgeschäfts ist.

(Ort), den (Datum)

....................................................................
(Stifterin/Stifter)                       (Stifterin/Stifter)
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O Weiterführende Infor-
mationen:

Aktive Bürgerschaft 
(Hrsg.): Blickpunkt  Ak-
tive Bürgerschaft 
2008/2009. Berlin 2008

Aktive Bürgerschaft 
(Hrsg.): Bürgerstiftung 
leicht gemacht. Berlin 
2007 (Flyer)

Aktive Bürgerschaft 
(Hrsg.): Bürgerstiftung: 
Mitgemacht! Berlin 2009 
(Flyer)

www.aktive- 
buergerschaft.de/ 
buergerstiftungen

Aktive Bürgerschaft 

Unser Angebot für Bürgerstiftungen 

Die Aktive Bürgerschaft ist das Kompe-
tenzzentrum für Bürgerengagement der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken im 
genossenschaftlichen FinanzVerbund. 

Deutschlandweit engagiert sich die Unterneh-
mensgruppe als Corporate Citizen für Bürger-
stiftungen. Unterstützt von namhaften Persön-
lichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Medien setzt sich die Aktive 
Bürgerschaft für eine Gesellschaft aktiver Bür-
ger und engagierter Unternehmen ein. 

Informieren, fördern, vernetzen. Unser 
Angebot für Bürgerstiftungen 

Im Jahr 2002 hat die aktive Bürgerschaft den Ar-
beitsbereich Bürgerstiftungen geschafen, um 
dieses innovative Konzept bürgerschaftlicher 
Selbstorganisation zu fördern. Mit ihrem Ange-
bot will die Aktive Bürgerschaft zur Verbreitung 
und Professionalisierung der deutschen Bür- 
gerstiftungen beitragen. 

Förderpreis Aktive Bürgerschaft 

Engagement lohnt sich: Mit ihrem Förderpreis 
prämiert die Aktive Bürgerschaft Bürgerstif- 
tungen, die mit wirkungsvollen Ideen und Pro- 
jekten nachhaltig die Gesellschaft verändern. 
www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de

Bürgerstiftungen online 

Das Internetportal von Aktive Bürgerschaft stellt 
das Konzept der Bürgerstiftung vor, informiert 
über Bürgerstiftungen bundesweit und bietet 
nützliche Materialien zum Download an. 
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen

Umkreissuche Bürgerstiftungen 

über die Online-Suchmaschine finden potenti- 
elle Stifter, interessierte Bürger und Journa-
listen den Weg zur Bürgerstiftung in ihrer Nähe. 

Die Bürgerstiftungen präsentieren sich dort mit 
Portraits, Stiftungsdaten und ausgewählten 
Presseartikeln. 
www.aktive-buergerschaft.de/umkreissuche

Nachrichtendienst Bürgergesellschaft 
und Rundbrief Bürgerstiftungen
 
Der Nachrichtendienst Bürgergesellschaft be-
richtet jeden Monat über aktuelle Ereignisse 
und Entwicklungen bürgerschaftlichen Engage-
ments, der Rundbrief Bürgerstiftungen speziell 
über bürgerstiftungsrelevante Themen. Bestel-
lung unter:
elena.philipp@aktive-buergerschaft.de
bodo.wannow@aktive-buergerschaft.de
 
Ratgeber für Bürgerstiftungen 

Die Publikationsreihe gibt praktische Anlei- 
tungen für die Gründung und Arbeit von Bür- 
gerstiftungen. Kostenloser Download: 
www.aktive-buergerschaft.de/ratgeber

Länderspiegel Bürgerstiftungen 

Die Publikation dokumentiert jährlich die Ent- 
wicklung von Bürgerstiftungen bundesweit und 
in den einzelnen Bundesländern. Analysiert 
werden u.a. Finanzdaten und wesentliche 
Trends. Berichte und Kartenmaterial unter:
www.aktive-buergerschaft.de/laenderspiegel

Forum Bürgerstiftungen
 
Mit dem Forum Bürgerstiftungen bietet die Ak-
tive Bürgerschaft Bürgerstiftungen und Grün-
dungsinitiativen die Gelegenheit zum fachlichen 
Austausch und zur Vernetzung. 
www.aktive-buergerschaft.de/forum



Die Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement 
der Volksbanken und Raiffeisenbanken im genossenschaftlichen FinanzVerbund. 
Wir arbeiten ohne öffentliche Zuwendungen und sind parteipolitisch neutral. 
Die genossenschaftlichen Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung sind für uns auch die Basis einer modernen Bürger-
gesellschaft. Diese ist unerlässlich für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, 
um Lebensbedingungen und Lebensqualität auch künftig zu erhalten und 
zu verbessern. Die Aktive Bürgerschaft tritt deshalb für eine Gesellschaft 
aktiver Bürger und engagierter Unternehmen ein.

www.aktive-buergerschaft.de

Aktive Bürgerschaft: Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der 

Volksbanken Raiffeisenbanken im genossenschaftlichen FinanzVerbund


